
  
  

  
 
   
 

 

 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

 
 
§ 96           Vorprüfung  
 
Vor der öffentlichen Auflage des Landumlegungsplanes ist beim Bau-, Umwelt- und Wirt-
schaftsdepartement ein Vorprüfungsverfahren im Sinn von § 19 Absatz 1 durchzuführen. 
 
Erläuterungen Die Gemeinde kann vor dem Einleitungsentscheid eine Stellungnahme des 

BUWD einholen (vgl. Erläuterungen zu § 90 PBG). Die förmliche Vorprüfung 
erfolgt später, denn vorzuprüfen ist nur, was vom Regierungsrat genehmigt 
werden muss. Dementsprechend ist erst der Landumlegungsplan (Neuzutei-
lungsplan) vorzuprüfen (B 62 vom 25. Januar 2013, S. 40 [§§ 94-96], in: 
KR 2013, S. 555). 

PBV – § 29 Landumlegungsplan 
§ 29 wurde inhaltlich unverändert übernommen und entspricht dem bis-
herigen § 38 aPBV. 

Urteile  – 
Hinweise – 
Verweise – 
Skizzen – 
Muster BZR – 

 


